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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Einführung der obligatorischen 
elektronischen Rechnung bei Umsätzen 
zwischen inländischen Unternehmern ab dem 1. 
Januar 2025 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 15. 
Oktober 2025 ein Schreiben zur Einführung der 
obligatorischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen 
zwischen inländischen Unternehmern ab dem 1. Januar 2025 
veröffentlicht. 

Inhalt 

Die Änderungen betreffen das BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024, BStBl I S. 

1320, zur Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen 

zwischen inländischen Unternehmern ab dem 1.1.2025. 

Die Grundsätze des Schreibens sind auf alle Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. 

Dezember 2024 ausgeführt werden, wobei die Übergangsregelungen bis zum 31. 

Dezember 2027 zu beachten sind (vgl. BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024, BStBl 

I S. 1320, Rn. 62 bis 65). Für zuvor ausgeführte Umsätze ist der Umsatzsteuer-

Anwendungserlass in seiner am 31. Dezember 2024 gültigen Fassung anzuwenden. 
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Fundstelle 
BMF, Schreiben vom 15. 

Oktober 2025, III C 2 - S 

7287-

a/00019/007/243. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-15-einfuehrung-obligatorische-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-15-einfuehrung-obligatorische-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-15-einfuehrung-obligatorische-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 16. Oktober 2025 

Ortsübliche Vermietungszeit für eine 
Ferienwohnung 

Bei einer ausschließlich an Feriengäste vermieteten und in der übrigen Zeit hierfür 

bereitgehaltenen Ferienwohnung ist grundsätzlich und typisierend von der Absicht 

des Steuerpflichtigen auszugehen, einen Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften, 

wenn das Vermieten die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen --abge-

sehen von Vermietungshindernissen-- nicht erheblich (das heißt um mindestens 

25 %) unterschreitet. 

Um den Einfluss temporärer Faktoren möglichst gering zu halten und ein einheitli-

ches Bild zu erlangen, ist auf die durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnung 

über einen zusammenhängenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzustellen. 

Keine Gewerbesteuerfreiheit für Gewinne aus 
der Veräußerung von Lehrinstituten 

Die Veräußerung von Lehrinstituten ist keine unmittelbar dem Schul- und Bil-

dungszweck dienende Leistung im Sinne von § 3 Nr. 13 des Gewerbesteuergesetzes. 

Keine Gewerbesteuerfreiheit für selbständig, an 
einer Einrichtung unterrichtende Lehrer 

Eine GmbH, die über ihren alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer als Dozent an 

einem Fortbildungsinstitut Unterricht erteilt, ist keine berufsbildende Einrichtung 

im Sinne von § 3 Nr. 13 des Gewerbesteuergesetzes. 

Urteil vom 12. August 
2025, IX R 23/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 22. Mai 2025, 
V R 32/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 15. Mai 2025, 
V R 33/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520281/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520284/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520285/
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Umsatzsteuerbefreiung für 
Unterrichtsleistungen selbständiger Lehrer an 
allgemein- und berufsbildenden Einrichtungen 

Ein selbständiger Lehrer erbringt eine unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck 

dienende Unterrichtsleistung an einer berufsbildenden Einrichtung gemäß § 4 

Nr. 21 Buchst. b Doppelbuchst. bb UStG (Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL) 

steuerfrei, wenn dieser Leistung ein zum Einrichtungsträger bestehendes Rechts-

verhältnis zugrunde liegt und er dabei die Schüler der Einrichtung persönlich unter-

richtet. 

Abzug ersparter Mietaufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung 

Ersparte Mietaufwendungen, die beim Gesellschafter zu einer verdeckten Gewinn-

ausschüttung führen, können insoweit als außergewöhnliche Belastungen abgezo-

gen werden, als sie behinderungsbedingten Mehraufwand darstellen. 

Sicherheitsleistung in Steuerhöhe nicht 
konstitutiv für die Eröffnung eines 
Steueraussetzungsverfahrens 

Es steht der Beförderung von Schaumwein unter Steueraussetzung in einen anderen 

Mitgliedstaat nicht entgegen, wenn die zuvor vom Hauptzollamt festgesetzte und 

vom Versender dementsprechend geleistete Sicherheitsleistung nicht die volle Höhe 

der möglicherweise entstehenden Schaumweinsteuer abdeckt. Die Leistung einer 

Sicherheit genau in Höhe der potentiell entstehenden Schaumweinsteuer ist für die 

wirksame Eröffnung eines Steueraussetzungsverfahrens nicht konstitutiv. 

Urteil vom 15. Mai 2025, 
V R 23/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 17. Juni 2025, 
VI R 15/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 24. Juni 2025, 
VII R 33/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520286/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510176/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520288/
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Keine neue Zinsfestsetzung nach Übergang von 
der Zusammen- zur Einzelveranlagung 

Der Antrag auf Änderung der Veranlagungsform von Ehegatten ist ein rückwirken-

des Ereignis, so dass für Zwecke der Zinsfestsetzung die in § 233a Abs. 2a, 7 der Ab-

gabenordnung (AO) getroffenen Regelungen anzuwenden sind. 

Eine Festsetzung von Nachzahlungszinsen, die ursprünglich aufgrund eines Ein-

kommensteuer-Zusammenveranlagungsbescheids ergangen war, bleibt auch dann 

unverändert gegenüber beiden Eheleuten bestehen, wenn der Zusammenveranla-

gungsbescheid aufgehoben und durch Einzelveranlagungsbescheide ersetzt wird, 

und zwar auch für den Fall, dass sämtliche Einkünfte allein auf einen der Ehegatten 

entfallen. 

Die rechtlichen Interessen des anderen Ehegatten sind durch die Möglichkeit einer 

Aufteilung der Gesamtschuld (§§ 268 ff. AO) hinreichend geschützt, da von der Auf-

teilung grundsätzlich auch die Zinsen erfasst werden (§ 270 i.V.m. § 276 Abs. 4 AO). 

 

Urteil vom 30. Juli 2025, 
X R 11/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520282/
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Rechtsprechung im Blog 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kein 
Erfordernis der Anforderung einer 
Lesebestätigung bei Übersendung eines 
Einspruchs per E-Mail 

Wird ein Einspruch per E-Mail eingelegt, so ist das Unterlassen 
der Anforderung einer Empfangs- oder Lesebestätigung ohne 
Einfluss auf das Verschulden der Fristversäumnis im Rahmen 
eines Wiedereinsetzungsantrags. Dies hat der Bundesfinanz-
hof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Mit Einkommensteuerbescheiden vom 08.08.2018 setzte das Finanzamt die Ein-

kommensteuer des Klägers für die Streitjahre (2015 bis 2017) fest. Dabei erkannte 

es nicht alle vom Kläger geltend gemachten Werbungskosten an. Mit E-Mail vom 

10.08.2018 beantragte der Prozessbevollmächtigte des Klägers daraufhin die 

schlichte Änderung dieser Bescheide. Den dahingehenden Antrag lehnte das Fi-

nanzamt am 23.08.2018 ab. 

Am 31.05.2019 teilte ein Mitarbeiter des Prozessbevollmächtigten des Klägers, der 

Zeuge Y, dem Finanzamt per E-Mail mit, er habe am 29.05.2019 mit dem Finanz-

amt telefonisch Rücksprache gehalten und dabei erfahren, dass dort kein Einspruch 

gegen die Steuerbescheide vom 08.08.2018 für die Streitjahre vorliege. Er bitte um 

Bearbeitung des Einspruchs, welcher dem Finanzamt bereits zum 30.08.2018 zuge-

gangen sei. Als Anhang war dieser E-Mail ein Ausdruck der vom Prozessbevoll-

mächtigten unterschriebenen E-Mail vom 30.08.2018 beigefügt, mit der gegen die 

Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre Einspruch eingelegt und eine Be-

gründung angekündigt wurde. Ausweislich dieses Ausdrucks wurde die E-Mail am 

30.08.2018 um 14:54 Uhr vom Account des Prozessbevollmächtigten an die Post-

stelle des Finanzamts versandt. Der Zeuge Y war darin "Cc" gesetzt. In dessen E-

Mail-Postfach ging die E-Mail-Kopie am 30.08.2018 um 15:54 Uhr ein. 

03 

Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 29. 

April 2025 (VI R 2/23), 

veröffentlicht am 9. Okto-

ber 2025. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520277/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/251230/no-confirmation-of-receipt-required-when-submitting-an-appeal-via-email/
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Am 26.06.2019 teilte das Finanzamt dem Prozessbevollmächtigten des Klägers mit, 

dass die E-Mail beziehungsweise der Einspruch vom 30.08.2018 nicht beim Finanz-

amt eingegangen sei. Ein solcher sei vielmehr erst durch die E-Mail vom 31.05.2019 

und damit nach Ablauf der Einspruchsfrist eingelegt worden. 

Nach Anhörung des Klägers verwarf das Finanzamt den Einspruch als unzulässig. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährte es nicht. 

Die Klage vor dem Sächsischen Finanzgericht hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision 

als unbegründet zurückgewiesen. 

Der Kläger hat zwar die Einspruchsfrist nicht gewahrt. Das Finanzgericht hat die 

Einspruchsentscheidung aber im Ergebnis zu Recht aufgehoben, da dem Kläger 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren war. 

Gemäß § 355 Abs. 1 Satz 1 AO ist der Einspruch gegen einen Steuerbescheid inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts einzulegen. Die Ein-

spruchsfrist ist gewahrt, wenn der Einspruch der Finanzbehörde (§ 357 Abs. 2 AO) 

rechtzeitig innerhalb der Frist zugegangen ist. 

Nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 AO i.d.F. der Streitjahre ist ein elektronisches 

Dokument zugegangen, sobald die für den Empfang bestimmte Einrichtung es in für 

den Empfänger bearbeitbarer Weise aufgezeichnet hat. Der Zugang einer E-Mail 

setzt damit voraus, dass sie auf dem E-Mail-Server des Empfängers oder des Provi-

ders eingegangen, das heißt abrufbar gespeichert, ist. 

Für den fristgerechten Zugang des Einspruchs trägt der Einspruchsführer die (ob-

jektive) Feststellungslast (z.B. Senatsbeschluss vom 22.06.2020 - VI B 117/19, 

Rz 17). Dies gilt auch dann, wenn der Zugang einer E-Mail in Rede steht. Folglich 

hat der Versender einer E-Mail den Zugang in der für den Empfang bestimmten 

Einrichtung nachzuweisen. Ein Ausdruck der E-Mail reicht hierfür nicht aus. Hie-

raus ist allenfalls ersichtlich, dass diese abgesandt wurde. Ihm ist jedoch nicht zu 

entnehmen, ob die E-Mail auch beim Empfänger eingegangen ist. Das Absenden ei-

ner E-Mail stellt aber keinen Nachweis für deren Zugang beim Empfänger dar. 

Denn die Absendung allein bietet keinerlei Gewähr dafür, dass die Nachricht den 

Erklärungsempfänger beziehungsweise dessen E-Mail-Postfach tatsächlich erreicht. 
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Das Absenden einer einfachen, insbesondere ohne Anforderung einer Empfangs- 

oder Lesebestätigung übermittelten E-Mail begründet auch keinen Beweis des ers-

ten Anscheins für den Zugang der E-Mail beim Empfänger, und zwar insbesondere 

auch dann nicht, wenn der Erklärende die Absendung der E-Mail --etwa durch die 

Vorlage eines Ausdrucks der E-Mail-- beweisen kann. 

Ein Beweis des ersten Anscheins für den Eingang beim E-Mail-Postfach des Emp-

fängers wäre (im Streitfall) nur dann begründet, wenn der Kläger eine Eingangs- 

oder Lesebestätigung erhalten hätte. 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist das Finanzgericht zutreffend davon ausgegan-

gen, dass der Kläger den Zugang der E-Mail vom 30.08.2018 und damit den recht-

zeitigen Zugang des Einspruchsschreibens beim Finanzamt nicht nachgewiesen hat. 

Ebenfalls zu Recht hat das Finanzgericht entschieden, dass die angefochtene Ein-

spruchsentscheidung gleichwohl aufzuheben ist, weil dem Kläger Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand zu gewähren und der Einspruch vom Finanzamt als zulässig zu 

behandeln gewesen wäre. 

"Ohne Verschulden" verhindert eine gesetzliche Frist einzuhalten, ist jemand, wenn 

er die für einen gewissenhaft und sachgemäß handelnden Verfahrensbeteiligten ge-

botene und ihm nach den Umständen zumutbare Sorgfalt beachtet hat (BFH-Urteil 

vom 20.11.2008 - III R 66/07, BStBl II 2009, 185, unter II.2.b). 

Mit der Absendung der zutreffend adressierten E-Mail hat der Steuerpflichtige (be-

ziehungsweise sein Prozessbevollmächtigter) alles ihm Mögliche (und Erforderli-

che) getan, damit die E-Mail seinen Verantwortungsbereich tatsächlich verlässt; auf 

die Dauer der "elektronischen" Beförderung der E-Mail vom Absendeserver zum 

Server des Empfängers und die Ablage von dort in das E-Mail-Postfach des Emp-

fängers sowie einen "Verlust" der E-Mail im "Netz" hat er keinen Einfluss und muss 

für diese Fälle auch keine Vorkehrungen treffen. Deshalb ist er auch nicht gehalten, 

sich des Zugangs der E-Mail beim Empfänger zu versichern, sondern darf auf den 

ordnungsgemäßen "elektronischen Postgang" vertrauen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 

27.11.2024 - IV R 25/22, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025, 

184, Rz 19, m.w.N.). 

Wird ein Einspruch per E-Mail eingelegt, so ist das Unterlassen der Anforderung ei-

ner Empfangs- oder Lesebestätigung ohne Einfluss auf das Verschulden der Frist-

versäumnis im Rahmen eines Wiedereinsetzungsantrags. 
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EuGH: Umsatzsteuerliche Behandlung der 
Dienstleistungen durch mobile Apps 

Aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Bundesfi-
nanzhofs hat der Europäische Gerichtshof zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von In-App-Käufen Stellung genommen. Der 
Streitfall betrifft die Rechtslage bis zum 31.12.2014. Mit seinem 
aktuellen Urteil stellt der EuGH den Regelungsgehalt des ab 
2015 geltenden Art. 9a der MwSt-DVO mit der vor dem Inkraft-
treten dieser Bestimmung vorzunehmenden Auslegung von 
Art. 28 der MwStSystRL in Bezug auf elektronisch erbrachte 
Dienstleistungen, u. a. über Appstores, gleich. 

Hintergrund 

Die in Deutschland ansässige App-Entwicklerin (Klägerin im Ausgangsverfahren) 

nutzte für den Vertrieb einen Appstore, der von einer in Irland ansässigen Gesell-

schaft betrieben wurde. Konkret geht es um die Frage, wer umsatzsteuerrechtlicher 

Leistungserbringer und wo dementsprechend der Ort der Leistung ist (weitere In-

formationen sowie die drei Vorlagefragen sind im Blogbeitrag vom 13. Februar 

2024 zusammengefasst). 

In Abhängigkeit der Beantwortung der ersten beiden Fragen soll des Weiteren ge-

klärt werden, ob eine Steuerschuld der Entwicklerin für deutsche Umsatzsteuer be-

steht, weil der Appstore sie vereinbarungsgemäß in seinen per E-Mail an die End-

kunden übermittelten Bestellbestätigungen als Leistende genannt und deutsche 

Umsatzsteuer ausgewiesen hat, obwohl die Endkunden nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt sind. 

Positionen der Parteien 

Die Klägerin beruft sich ergänzend auf Art. 9a MwSt-DVO sowie die Erläuterun-

gen der Kommission zu den 2015 in Kraft getretenen einschlägigen EU-Mehrwert-

steuervorschriften. Hierbei handele es sich um Art. 28 MwStSystRL präzisierende 

Bestimmungen, die "rückwirkend" auf Zeiträume vor Inkrafttreten des 

Art. 9a MwSt-DVO anwendbar seien. 

Das Finanzamt hat darauf erwidert, dass die unionsrechtlichen Regelungen zu 

Art. 9a MwSt-DVO erst zum 01.01.2015 in Kraft getreten seien und daher in 

den Streitjahren noch keine Anwendung fänden. 

Fundstelle 
EuGH, Urteil vom 9. Ok-

tober 2025 in der Rechts-

sache C-101/24 - Xyra-

lity. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/241893/eugh-vorlage-zur-besteuerung-der-umsaetze-von-in-app-kaeufen/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/241893/eugh-vorlage-zur-besteuerung-der-umsaetze-von-in-app-kaeufen/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305025&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2354648
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Der Umstand, dass Art. 9a MwSt-DVO den Regelungsgehalt von Art. 28 MwStSys-

tRL in der Auslegung durch den EuGH konkretisiert, so der BFH, könne dafür 

sprechen, dass die dort niedergelegten Grundsätze auch auf die Umsätze der Kläge-

rin in den Streitjahren Anwendung finden könnten (RZ 75 im BFH-Vorlagebe-

schluss, mit weiterer EuGH-Rechtsprechung). 

Der Generalanwalt (GA) hatte in seinen Schlussanträgen vom 10. April 

2025 unter anderem die Auffassung vertreten, dass Artikel 28 der Mehrwertsteuer-

Systemrichtlinie (MwStSystRL) auf den vorliegenden Fall Anwendung findet, und 

erklärte, dass der App-Store als Dienstleister zu behandeln sei. 

Entscheidung des EuGH 

Der EuGH hat die zusammenfassende Wertung des GA im Ergebnis bestätigt und zu 

den Vorlagefragen konkret wie folgt Stellung genommen: 

Antwort zu Frage 1: Die Anwendung von Art. 28 ist nicht allein deswegen aus-

geschlossen, wenn ein in einem Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger (der 

Klägern) vor dem 1. Januar 2015 Dienstleistungen auf elektronischem Weg an im 

Unionsgebiet ansässige Nichtsteuerpflichtige über einen Appstore eines in einem 

anderen Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen (der irische Betreiber des 

Appstore) erbracht hat, weil in den von letzterem Steuerpflichtigen den Endkun-

den erteilten Bestellbestätigungen der erste Steuerpflichtige als Leistender genannt 

wird und der in dessen Ansässigkeitsmitgliedstaat geltende Mehrwertsteuersatz 

angegeben ist. 

Bezüglich des Art. 9a Abs. 1 der Durchführungsverordnung Nr. 282/2011, 

weist der EuGH darauf hin, dass mit dieser Vorschrift der Leistungserbringer für 

Mehrwertsteuerzwecke bestimmt werden soll, wenn elektronisch erbrachte Dienst-

leistungen über ein Telekommunikationsnetz, eine Schnittstelle oder ein Portal wie 

einen Appstore erbracht werden. Insoweit ergebe sich aus dem Urteil vom 28. Feb-

ruar 2023, Fenix International (C-695/20, Rn. 89), dass dieser Art. 9a nicht als 

Ergänzung oder Änderung von Art. 28 der Mehrwertsteuerrichtlinie angese-

hen werden kann. Der am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Art. 9a Abs. 1 MwSt-

DVO findet zwar auf den Ausgangsrechtsstreit, der in den Jahren 2012 bis 2014 er-

brachte Dienstleistungen betrifft, in zeitlicher Hinsicht keine Anwendung. Gleich-

wohl, so der EuGH, ist diese Vorschrift insofern zu berücksichtigen, als sie ein Kon-

zept verdeutlicht und klärt, das sich in der Mehrwertsteuerrichtlinie findet und seit 

deren Einführung anwendbar ist. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1669945CAFE28C924E282B0E2A4DF1DE?text=&docid=297819&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371896
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1669945CAFE28C924E282B0E2A4DF1DE?text=&docid=297819&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371896
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270747&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2357481
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270747&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2357481
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270747&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2357481
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Antwort zu Frage 2: Wenn ein im Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger so 

behandelt wird, als ob er eine Dienstleistung selbst erhalten und erbracht hätte, ist 

der Ort der fingierten, an diesen Steuerpflichtigen von einem in einem anderen 

Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen erbrachten Dienstleistung gemäß Art. 

44 dieser Richtlinie zu bestimmen. 

Artikel 44 bestimmt, dass als Ort einer Dienstleistung an einen Steuerpflichtigen, 

der als solcher handelt, der Ort gilt, an dem dieser Steuerpflichtige den Sitz seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit hat (hier: in Irland). Was die Frage des Orts einer Dienst-

leistung anbelangt, gehe, wie der Generalanwalt in Nr. 53 seiner Schlussanträge 

ausgeführt hat, weder aus Art. 28 noch aus einer anderen Bestimmung der Mehr-

wertsteuerrichtlinie hervor, dass der Ort dieser Dienstleistung davon abweichend 

von den in Titel V Kapitel 3 der Richtlinie vorgesehenen Regeln zu bestimmen wäre. 

Zu Frage 3: Wenn ein in einem Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger (hier: 

die Klägerin) Dienstleistungen auf elektronischem Weg an im Unionsgebiet ansäs-

sige Nichtsteuerpflichtige über einen Appstore eines in einem anderen Mitgliedstaat 

ansässigen Steuerpflichtigen (dem Appstore-Betreiber in Irland) erbracht hat (…), 

kann der erste Steuerpflichtige (die Klägerin) nicht deshalb als Schuldner der Mehr-

wertsteuer in seinem Ansässigkeitsmitgliedstaat angesehen werden, weil er in den 

an die Endkunden übermittelten Bestellbestätigungen mit seinem Einverständnis 

als Leistender genannt wird und dort der in seinem Ansässigkeitsmitgliedstaat gel-

tende Mehrwertsteuersatz angegeben ist. 

Business Meldungen 

PwC-Studie: Steuertransparenz und Nachhaltigkeitsberichterstattung 

2025 

Die aktuell veröffentlichte Studie beleuchtet, wie sich das Thema Steuertransparenz 

und Nachhaltigkeitsberichterstattung weltweit aufgrund sich ändernder regulatori-

scher Anforderungen und zunehmender Kontrolle durch Stakeholder zu einer Prio-

rität für Unternehmen entwickelt hat.  

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251309/pwc-studie-steuertransparenz-und-nachhaltigkeitsberichterstattung-2025/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251309/pwc-studie-steuertransparenz-und-nachhaltigkeitsberichterstattung-2025/
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Service 

 

Webcast-Reihe – Steuern zum Frühstück 
Webcast, 22.10.2025 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© August 2025 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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